Betreff: Gesetzliche Regelungen zur Reisezeit

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die Geschäftsleitung weiß euren unermüdlichen Einsatz, den ihr auch auf Dienstreisen zeigt, sehr zu schätzen.

Bitte vergesst dabei aber nicht, die gesetzlichen Regelungen zur Reisezeit einzuhalten. Hier … (Link) könnt ihr sie nochmals nachlesen.

Das Wichtigste kurz zusammengefasst:

· Als Arbeitszeit gilt die Zeit, in der ihr Arbeitsleistungen erbringt. Dazu zählen nicht nur Meetings inklusive Vor- und Nachbereitungszeit sowie dienstliche Telefonate, sondern auch die Geschäftsessen.
· Wenn im Hotelpreis Frühstück enthalten ist oder ihr zu einem Geschäftsessen eingeladen werdet, zieht diese Essen bitte bei der Berechnung des Tagegeldes ab.
· Denkt daran, dass ihr bei Reisen ins (auch europäische) Ausland eine A1-Bescheinigung benötigt.

Achtet bitte darauf.

Vielen Dank und herzliche Grüße

Melanie Eisner-Lück

Personalleitung

